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Baugesuch   

Parzelle Nr.:  9778 

Bauvorhaben: Neubau Trafostation für Gebiet Langacker 

Bauherrschaft: die werke versorgung wallisellen ag, Industriestrasse 13, 8304 

Wallisellen 

 

Sehr geehrter Herr Lussi 

 

Wir beziehen uns auf das obenerwähnte Bauvorhaben.  
 
Nach Abschluss unserer internen Vernehmlassung stimmen wir gemäss Art. 18m, Abs. 1 
des Eisenbahngesetzes (EBG, SR 742.101) dem Bauvorhaben unter folgenden Auflagen 
und Bedingungen zu. Diese sind verbindlich in die Baubewilligung aufzunehmen. 
 

 a.  Die Aufrechterhaltung eines ungestörten Bahnbetriebes auf der naheliegenden Eisen-

bahnlinie der SBB muss jederzeit gewährleistet bleiben. 

 b.  Beim Einsatz von Kranen, Hebezeugen und Baumaschinen (Strassenkrane, Bagger, 

Bohr- und Rammeinrichtungen etc.) sind die Bestimmungen gemäss RTE 20600, 

Anhang 1: SUVA PRO Formular 4838 «Schutzmassnahmen beim Betrieb von Kranen, 

Hebezeugen und Baumaschinen in der Nähe von Bahnanlagen» massgebend. 

Maschinen, die in den Gefahrenbereich des elektrischen Stroms und der Züge hinein-

ragen könnten, müssen geerdet werden (eventueller Einbau einer Trennfunkenstrecke) 

und mit einer Bewegungseinschränkungsvorrichtung ausgerüstet sein.  
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Für die Standortbestimmung, Bewegungseinschränkung, Erdungskonzept und Inbe-

triebsetzung der eingesetzten Maschinen setzt sich die Bauherrschaft 8 Wochen vor 

Aufstellung der Geräte mit der Kontaktperson bei SBB Infrastruktur Überwachung, 

Bahnnahes Bauen in Verbindung. Die Krananlage ist unter Aufsicht von SBB-Fach-

personal aufzubauen und muss vor der Inbetriebnahme von der SBB abgenommen 

werden (unterzeichnetes Kranprotokoll).Kontaktperson: SBB Infrastruktur 

Überwachung 

 Bahnnahes Bauen 

 Herr Leonard Kolaj 

 leonard.kolaj@sbb.ch, Tel. +41 79 875 80 60 

 c.  Das Eisenbahnbetriebsgebiet darf grundsätzlich nicht, allenfalls nur im Einvernehmen 

mit der SBB, betreten werden. 

 d.  Aufwendungen der Bahn (Sicherheitsdienst, Erstellen und Instruieren von Sicherheits-

dispositiven etc.) werden der Bauherrschaft, gemäss Art. 19 des Eisenbahngesetzes, 

nach Aufwand in Rechnung gestellt. 

 e.  Jede Änderung des vorliegenden Gesuches muss der SBB zur Genehmigung vorgelegt 

werden. 

 f.  Werkleitungen aller Art sind bei allen Arbeiten zu berücksichtigen. Werkleitungspläne 

können unter risgeoshop.ch oder per E-Mail fachbus-ris@sbb.ch angefordert werden. 

Werkleitungspläne sind als ohne Gewähr zu betrachten, Arbeiten in Nähe von 

Werkleitungen sind immer mit den nötigen Vorkehrungen zu erledigen, um Schäden zu 

vermeiden. 

 
Gerne erwarten wir zu gegebener Zeit eine Kopie Ihrer baurechtlichen Entscheide in dieser 
Sache. Wir danken Ihnen im Voraus für die Bemühungen. Bei Rückfragen stehen wir Ihnen 
gerne zur Verfügung. Alle Informationen rund um Baugesuche in der Nähe von Bahnanlagen 
finden Sie auch auf unserer Homepage www.sbb.ch/18m. 
 

Freundliche Grüsse 

Sevinc Mercan Larissa Kessler 

Spezialistin Grundstückbestand und Potentiale Spezialistin Grundstückbestand und Potentiale 
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